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     L E I P Z I G

Vereinsordnung von ELSA-Leipzig e.V.

§ 1 Begriff

Diese Vereinsordnung regelt gemäß § 5 der Vereinssatzung interne Angelegenheiten der Vereinigung ELSA-Leipzig e.V.

§ 2 ELSA-Programme

Die Tätigkeit der Vereinigung gliedert sich in die Bereiche:

1.
Akademische Aktivitäten ( AA )

2.
Seminare und Konferenzen ( S&C )

3.
Praktikantenaustausch ( STEP )

§ 3 Kontoführung

Die Vereinigung führt ein Konto bei der HypoVereinsbank, Zweigstelle Leipzig.

§ 4 Buchführung

1Die Buchführung obliegt allein dem Schatzmeister. 2Dieser hat auf Verlangen eines anderen Mitgliedes Einblick in alle Unterlagen zu verschaffen.

§ 5 Mitgliedsbeitrag

1Die Höhe des Mitgliedsbeitrages beträgt 8 Euro pro Semester. 2Der Beitrag wird jeweils bis zum 30.04. und zum 31.10.  fällig. 3Bei Vorliegen eines besonderen Umstandes, insbesondere für die Dauer eines Studienaufenthalts im Ausland, kann der Vorstand auf Anfrage des Mitglieds für höchstens zwei Jahre von der Erhebung eines Mitgliedsbeitrages absehen oder die Höhe des Beitrages mindern.

§ 6 Spendenquittungen

1Die Ausstellung von Spendenquittungen obliegt allein dem Präsidium. 2Eine Quittung ist von zwei Mitgliedern des Präsidiums zu unterzeichnen.

§ 7 Aufwandsentschädigung
Für jeweils ein Referententreffen im Jahr außerhalb Leipzigs, das der Erfüllung von Aufgaben im Rahmen der Tätigkeiten des ELSA-Vorstandes dient, soll den einzelnen Vorständen, oder einem vom Vorstand bestimmten Vertreter eine Aufwandsentschädigung für Fahrtkosten in voller Höhe erstattet werden, soweit nicht dringende Interessen des Vereins entgegenstehen.

§ 8 Archivierung des Schriftverkehrs

1Der allgemeine Schriftverkehr muß jeweils unverzüglich an den dafür vorgesehenen Ort als Kopie abgeheftet werden. 2Der Vorstandsvorsitzende überwacht den allgemeinen Schriftverkehr.

§ 9 Inkrafttreten

Diese Vereinsordnung tritt mit ihrem Beschluß am 30.01.2001 in Kraft.

